
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/5/23 1Ob712/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1951

Norm

ZPO §416

Rechtssatz

Von einem verkündeten Beschluß kann der Richter nicht mehr abgehen. Hat er aber den Beschluß widerrufen und ist

dieser Widerruf in Rechtskraft erwachsen, so ist derselbe unanfechtbar geworden.
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